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Vorwort
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nommen. Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung konnten bis Herbst 2020
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Bei den Menschen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, möchte
ich mich an dieser Stelle bedanken.

Hierzu gehört zunächst mein Doktorvater Herr Prof. Dr. Dieter Engels, dem
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mit Rat zur Seite. Die Gespräche mit ihm und seine wertvollen Anregungen
haben die Arbeit ganz entscheidend beeinflusst. Mit jedem Austausch hat er mir
zugleich neuen Mut und neue Inspiration gegeben. Ich danke ihm ganz herzlich
für diese beeindruckende Betreuung und sein Interesse an meiner persönlichen
Entwicklung.

Herrn Prof. Dr. Joachim Wieland möchte ich für die Übernahme und rasche
Erstellung des Zweitgutachtens danken. Frau Prof. Dr. Constanze Janda danke
ich für ihre Bereitschaft, den Vorsitz in der Prüfungskommission zu übernehmen.

Mein Dank gilt des Weiteren Prof. Dr. Christian Reiter, der mir die Möglich-
keit gegeben hat, parallel zu meinem Promotionsvorhaben den Berufseinstieg zu
vollziehen. Auch wenn dies eine große Herausforderung darstellte, bereue ich die
Entscheidung nicht, was ganz wesentlich an den Menschen liegt, mit denen ich
bis heute arbeiten darf. Dr. Annusch Barten danke ich sehr herzlich, dass sie mir
im ersten Promotionsjahr eine wundervolle Vorgesetzte war und sodann zu einer
besonderen Freundin wurde, die mir über die gesamte Zeit eine wichtige inhalt-
liche und emotionale Stütze war. Auch danke ich Maike Vogelgesang, dass sie
mit ihrem persönlichen Zuspruch immer für mich da war.

Mein größter Dank gebührt meiner Familie, ohne deren Rückhalt ich die An-
strengungen der Promotionszeit nicht hätte bewältigen können. Hierzu gehören
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Waltraud Traut. Ganz besonders danke ich meinem Mann Ulli Traut, dass er die-



sen schwierigen Weg mit mir gegangen ist. Er hat stets an mich geglaubt und
mich gemeinsam mit unserer Tochter daran erinnert, was nach dem Abschluss
der Promotion vor uns liegt. Von ganzem Herzen danke ich schließlich meinen
Eltern Dr. Ludwig Traut und Eliane Killian-Traut, die meine akademische Aus-
bildung und damit auch diese Arbeit erst ermöglicht haben. Sie haben mich in
meinem Werdegang immer bestärkt und mir jede erdenkliche Unterstützung ge-
boten. Auch bei der Erstellung dieser Arbeit konnte ich mir ihrer Hilfsbereit-
schaft jederzeit sicher sein. Nicht zuletzt haben sie die mühevolle Arbeit der Kor-
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Kapitel 1

Einführung

„[Der öffentliche Dienst] bildet das personale Instrument des Staates zur Erfül-
lung seiner Aufgaben und darin die Bedingung seiner Wirksamkeit.“1 – Mit die-
sem Satz bringt Josef Isensee die zentrale Bedeutung des öffentlichen Dienstes
für das Funktionieren des Staates auf den Punkt. Ohne Menschen, die ihre Ar-
beitskraft in seinen Dienst stellen, kann ein Staat nicht handeln. Damit werden
das Personal und mithin der öffentliche Dienst zu seiner wichtigsten Grundlage.2

In diesem Sinne werden die Grundprinzipien des öffentlichen Dienstes auch zu
den wesentlichen staatsrechtlichen Grundlagen gezählt3 und sind in der Verfas-
sung geregelt.4

Die Beschäftigung von Personal erfordert jedoch finanzielle Aufwendungen.
Ein ganz beträchtlicher Teil des jährlichen Staatsetats entfällt auf die Finanz-
mittel, welche für den öffentlichen Dienst aufzubringen sind.5 Hierüber gewinnt
der öffentliche Dienst für den öffentlichen Haushalt an nicht zu unterschätzender
Bedeutung – ob für die Bereitstellung der Mittel im Rahmen der Hauhaltsauf-
stellung und -verabschiedung, die Bewirtschaftung der Mittel während des Rech-
nungsjahres oder die Kontrolle der Haushaltswirtschaft nach Abschluss des
Rechnungsjahres.

Aber wie genau gestalten sich diese Phasen des Budgetkreislaufs bezogen auf
die Personalausgaben und -stellen für den öffentlichen Dienst? Welche Rolle
nimmt die Frage der personellen Ausstattung bei der Aufstellung des Haushalts
ein und welche Herausforderungen ergeben sich in diesem Zusammenhang? Wel-
che Besonderheiten gilt es sodann bei dem Vollzug des Haushalts zu beachten?
Welche Konsequenzen ergeben sich vor allem für die Beschäftigungsverhältnisse
angesichts der Tatsache, dass der öffentliche Dienstherr respektive Arbeitgeber
dem Haushaltsrecht unterworfen ist? Und wie gestaltet sich schließlich die Haus-
haltskontrolle im Bereich des öffentlichen Dienstes und welche Aspekte stehen
hier im Mittelpunkt? Diese Fragen für den Haushalt des Bundes zu beantworten,
ist Aufgabe dieser Arbeit.

1 Isensee, in: Benda/Maihofer/Vogel, HVerfR, § 32 Rn. 1.
2 Gröpl, Haushaltsrecht und Reform, S. 534.
3 Stern, Das Staatsrecht der BRD, Bd. I, § 11 S. 335.
4 Zentrale Vorschrift ist hierbei Art. 33 GG.
5 Vgl. hierzu Kapitel 2 D. III.



Mittels der haushaltsrechtlichen Gesetzgebung lassen sich die Fragen nur be-
dingt beantworten. Trotz seiner wesentlichen Bedeutung nimmt der öffentliche
Dienst hier keinen großen Raum ein. In der Bundeshaushaltsordnung (BHO) als
zentralem Element des Bundeshaushaltsrechts findet sich nur eine überschaubare
Anzahl an Vorschriften, die sich mit Personalausgaben bzw. -stellen befasst –
teilweise auch nur am Rande.6 So enthält Teil II der BHO (Aufstellung des Haus-
haltsplans) Bestimmungen zur Darstellung von Personalausgaben und -stellen
im Haushaltsplan (§§ 13 Abs. 3 Nr. 2, 14 Abs. 1 Nr. 3, 17 Abs. 5 und 6, 26,
27 BHO) sowie zur Ausbringung diesbezüglicher Haushaltsvermerke (§§ 21,
22 BHO). In Teil III (Ausführung des Haushaltsplans) sind die grundsätzlichen
Rechtsfolgen solcher Vermerke geregelt (§ 47 BHO). Darüber hinaus finden sich
hier eine Handvoll Einzelregelungen, die das Personal des öffentlichen Dienstes
betreffen (§§ 40, 48–52, 57 BHO). In Teil V (Rechnungsprüfung) wird der Per-
sonalaufwand zum Gegenstand für die durch den Bundesrechnungshof durchzu-
führende Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung bestimmt (§ 90 Nr. 4
BHO).

Auch im Bundeshaushalt selbst – als weiterer wichtiger Quelle des Bundes-
haushaltsrechts – lassen sich nur wenige Antworten zu den oben gestellten Fra-
gen finden. Der Haushalt (auch „Etat“ oder „Budget“)7 des Bundes setzt sich aus
dem Haushaltsgesetz und dem Haushaltsplan zusammen. Gemeinsam bilden sie

22 Kap. 1: Einführung

6 Überwiegend finden sich die Regeln entsprechend auch im Haushaltsgrundsätzege-
setz (HGrG), welches Bund und Länder verpflichtet, ihr Haushaltsrecht nach den
Grundsätzen des ersten Teils des HGrG (§§ 1–48) zu regeln (§ 1 HGrG). Ziel der Grund-
satzgesetzgebung ist die Sicherung von Rechtseinheitlichkeit und Vergleichbarkeit des
Haushaltsrechts auf Bundes- und Länderebene, Heller, Haushaltsgrundsätze für Bund,
Länder und Gemeinden, Rn. 14; Gröpl, Haushaltsrecht und Reform, S. 38. Insoweit ist
zu berücksichtigen, dass für die Grundsatzgesetzgebung nach h.M. die Besonderheit
gilt, dass sie für den späteren Bundesgesetzgeber bindend ist (nach anderer Ansicht ist
zu bezweifeln, ob sich der Bundesgesetzgeber an die Vorschriften des HGrG richten
muss, vgl. hierzu Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S. 72) und somit eine Vor-
rangposition beansprucht. Die rechtsdogmatische Begründung hierfür ist umstritten,
vgl. hierzu Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S. 77 ff. Teilweise wird ein Ver-
stoß gegen die Vorschriften des HGrG als unmittelbare Verletzung des Art. 109 Abs. 4
GG gesehen, so z. B. Kube, in: Ehlers/Fehling/Pünder, Besonderes Verwaltungsrecht,
Bd. 3, § 66 Rn. 37. Teilweise wird vertreten, dass die Grundsatzgesetzgebung zwischen
Verfassung und einfachem Recht stehe, so z. B. Tappe, Das Haushaltsgesetz als Zeitge-
setz, S. 79; Heintzen, in: von Münch/Kunig, GG Kommentar, Bd. 2, Art. 109 Rn. 44.
Andere Stimmen gehen unter der Annahme normhierarchischer Gleichrangigkeit von
einer Ausnahme vom Grundsatz „lex posterior derogat legi priori“ (lat. „Ein späteres
Gesetz hebt ein früheres Gesetz auf.“, Köbler, Lexikon der europäischen Rechtsge-
schichte, S. 339) aus, so z. B. Heintzen, in: Isensee/Kirchhof, HStR, Bd. 5, § 120 Rn. 5.

7 Der Begriff „Budget“, der ursprünglich aus dem Lateinischen („bulga“ = Sack, Ta-
sche) stammt, etablierte sich zunächst in England und wurde ab dem 19. Jahrhundert
auch in Frankreich eingesetzt. Zuvor hatte sich im 17. Jahrhundert dort der Begriff
„Etat“ („l’état“) herausgebildet, vgl. Neumark, Der Reichshaushaltsplan, S. 1 f.; Stern,
Das Staatsrecht der BRD, Bd. 2, § 49 S. 1190.



eine „Einheit“.8 Während das Haushaltsgesetz per se eine nur relativ geringe
Anzahl an Paragraphen enthält, bildet der Haushaltsplan mit gleich mehreren
Tausend Seiten9 das eigentliche „Herzstück“ des Bundeshaushalts. Der Haus-
haltsplan, welcher durch § 1 des jährlichen Haushaltsgesetzes festgestellt wird
(Art. 110 Abs. 2 S. 1 GG)10, beinhaltet die maßgebende Zusammenstellung sämt-
licher Haushaltsmittel11, d.h. sämtlicher Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungs-
ermächtigungen, Planstellen und Stellen des betreffenden Haushaltsjahres12, und
stellt hiermit das „zentrale[s] Regelungsmittel der Haushaltswirtschaft“13 dar.
Das jährliche Haushaltsgesetz umfasst – in begrenztem Umfang – Vorgaben hin-
sichtlich der Bewirtschaftung der Personalstellen im Haushaltsvollzug. Neben der
Erklärung der Verbindlichkeit der Stellenpläne für Arbeitnehmer (§ 14 HG
(201914)) regelt das Gesetz in erster Linie die Ausbringung zusätzlicher Personal-
stellen bzw. die Ausbringung von Ersatz(plan)stellen und Leerstellen (§§ 15–18
HG (2019)). Im Haushaltsplan ist zunächst nur ablesbar, welche Verwaltungsein-
heit über welche Ausgabemittel und welche Personalstellen verfügen kann. Da-
neben sind im Rahmen von Haushaltsvermerken und Erläuterungen ergänzende
Bewirtschaftungsvorgaben enthalten.

Diese Übersicht zeigt, dass die Regelungsdichte, welche sich in Gesetz und
Haushaltsplan findet, nicht sehr hoch ist. Welche Besonderheiten sich im Budget-
kreislauf hinsichtlich des öffentlichen Dienstes ergeben, lässt sich diesen Bestim-
mungen nur sehr begrenzt entnehmen. Aus den übrigen Rechtsquellen des Bun-
deshaushaltsrechts ergibt sich nichts anderes. Verfassungs- und europarechtliche
Haushaltsvorgaben15 widmen sich dem Personal des öffentlichen Dienstes gar
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8 BVerfGE 20, 56 (91, 93); BVerfGE 38, 121 (126).
9 Der Haushaltsplan 2019 beispielsweise umfasste knapp 3.000 Seiten.
10 Hierdurch wird der Haushaltsplan „integraler Bestandteil“ des Gesetzes, Tappe,

Das Haushaltsgesetz als Zeitgesetz, S. 219; Heintzen, in: Isensee/Kirchhof, HStR,
Bd. 5, § 120 Rn. 50. Das Haushaltsgesetz wird insofern auch als „Mantel“ des Haus-
haltsplans bezeichnet, Nägerl, in: Engels/Eibelshäuser, Kommentar zum Haushaltsrecht,
§ 1 BHO Rn. 3; Heinig, Das Budget, Bd. I, S. 300.

11 Die Definition des Begriffs der Haushaltsmittel ergibt sich aus VV Nr. 1 i.V. m.
Nr. 1.2 zu § 34 BHO.

12 Art. 110 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 GG fordert explizit nur die Einstellung der Einnahmen
und Ausgaben. Anders als im Falle der Personalstellen gehören nach h.M. jedoch auch
die Verpflichtungsermächtigungen zum verfassungsmäßig notwendigen Bestandteil des
Haushaltsplans, vgl. Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, Art. 110 GG Rn. 9. Die
Einbeziehung von Verpflichtungsermächtigungen und Personalstellen ergibt sich zudem
einfachgesetzlich aus § 11 Abs. 2 BHO und § 17 Abs. 5 und 6 BHO.

13 Kube, in: Ehlers/Fehling/Pünder, Besonderes Verwaltungsrecht, Bd. 3, § 66 Rn. 3.
14 Soweit die vorliegende Arbeit auf haushaltsgesetzliche Vorschriften Bezug nimmt,

wird beispielhaft auf das Haushaltsgesetz 2019 abgestellt und die Jahreszahl entspre-
chend eingeklammert. Die Regelungen finden sich so aber regelmäßig in jedem Haus-
haltsgesetz.

15 Die verfassungsrechtlichen Haushaltsvorgaben finden sich in Art. 109–115 GG,
dem auch als „Haushaltsverfassung“ bezeichneten Teil des X. Abschnitts des Grundge-


